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An das Finanzamt EingangsvermerkFinanzOnline, unser Service für Sie!

1) Bitte geben Sie hier die vom österreichischen Sozialversicherungsträger vergebene Versicherungsnummer an.
2) Nur auszufüllen, wenn der derzeitige Wohnsitz nicht in Österreich ist. Bitte geben Sie das internationale Kfz-Kennzeichen an. 

Benennung einer vertretungsbefugten Person 
gemäß § 81 Abs. 2 Bundesabgabenordnung (BAO) betreffend oben genannter wirtschaftlicher Einheit

Dieses Formular wird maschinell gelesen, bitte schreiben Sie daher in BLOCKSCHRIFT und verwenden Sie ausschließlich schwarze 
oder blaue Farbe. Betragsangaben in EURO und Cent (rechtsbündig). Geben Sie nur Originalformulare ab, da Kopien maschinell nicht 
lesbar sind. Eintragungen außerhalb der Eingabefelder können ebenfalls maschinell nicht gelesen werden.

Bitte führen Sie bei allen schriftlichen Eingaben an das Finanzamt Ihr Einheitswertaktenzeichen der wirtschaftlichen 
Einheit an.

w
w

w
.b

m
f.g

v.
at

Namhaftmachung
Vertretungsbefugte Person gemäß § 81 BAO

Sozialversicherungsnummer 1)                                Geburtsdatum

T T M M J J J J
Straße

Hausnummer   Stiege Türnummer  Land 2) 

Ort                                                    Postleitzahl

Unterschrift

- - /

Einheitswertaktenzeichen

Die oben bezeichnete wirtschaftliche Einheit wird von mehreren Personen gepachtet.
Gemäß § 81 Abs. 2 BAO besteht die Verpflichtung, eine  Person aus ihrer Mitte oder eine gemeinsame bevollmächtige Person (z.B. natürliche Person, 
Angehörige der rechtsvertretenden Berufe) als vertretungsbefugte Person für die Pachtgemeinschaft der Abgabenbehörde gegenüber namhaft 
zu machen.

Als Pächterin/Pächter werden Sie mit diesem Schreiben aufgefordert, nach Rücksprache mit den anderen Pächterinnen/Pächtern, dem Finanzamt 
Name und Anschrift jener Person schriftlich bekanntzugeben, die als vertretungsbefugte Person namhaft gemacht wird.
Diese Namhaftmachung ist von allen Pächterinnen/Pächtern zum Zeichen des Einverständnisses auf Seite 2 zu unterfertigen.

Hinweis:
Sämtliche Erledigungen, betreffend Einheitswert und Grundsteuermessbetrag, die die Pachtgemeinschaft betreffen, werden künftig 
gemäß § 101 Abs. 3 BAO an die genannte vertretungsbefugte Person zugestellt. Damit gilt die Zustellung als an alle Pächterinnen/
Pächter bewirkt.
Die Benennung einer vertretungsbefugten Person gilt solange, bis von der Pachtgemeinschaft eine andere Person der Abgabenbehörde 
bekanntgegeben wird.



Pächterinnen/Pächter

Name Pächterin/Pächter                                                                       Unterschrift Pächterin/Pächter
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